
Module:  In Vollzeit (8 UE/Tag) 

Termine: 04.03.2024 | 06.05.2024 | 01.07.2024 | 02.09.2024 | 04.11.2024 

Lehrgangsdauer: 160 UE, 1 Monat (VZ), optional weitere Module buchbar  
Unterrichtszeiten: Montag-Freitag, 08:00-15:00 Uhr 

Förderung: Agentur für Arbeit, Jobcenter, Deutsche Rentenversicherung, Transfergesellschaften, 
 Berufsförderungsdienst, Bildungsprämie etc. 

Die für Sie geltende Maßnahmenummer wird individuell auf Ihrem Angebot aufgeführt und kann jederzeit 
am Schulungsstandort erfragt werden. 

Palliative Pflege  
gem.§39a SGB V und§37b SGB V 

     

         

 

 

   

Palliative Pflege  
gem.§39a SGB V und §37b SGB V 
(160 UE) 

 Sterbeprozess 

 Sterbephasenmodell nach Kübler-Ross, Sterbestadien 

nach Renz und Sterbephasen nach Jonen-Thielemann 

 Bedürfnisse Sterbender 

 Umgang mit Verstorbenen 

 Kommunikation in der Palliativpflege 

 Psychohygiene/Selbstpflege der Pflegenden 

 Symptomkontrolle in der Palliativpflege 

 Schmerz in der Palliativpflege 

 Begleitung von Angehörigen und Bezugspersonen 

 Trauermodelle und Trauerreaktionen 

 Tod und Kinder: Wie gehen Kinder in den verschiedenen 

Entwicklungsstufen mit dem Tod um 

 Sterbehilfe 

 Patientenverfügung 

 Gerontopsychiatrische Erkrankungen   
 Gerontopsychiatrische Pflege 

Zielgruppe:  Fachkräfte aus dem Pflegebereich (z. B. examinierte Pflegefachkräfte,  Gesundheits- 
 und Krankenpfleger:innen) mit Ausbildung/Examen, sehr guten Deutschkenntnissen, 
 physischer und psychischer Belastbarkeit; einschlägige Berufserfahrung von Vorteil 

Startgarantie* 

Die Module können auch mit anderen Modulen aus dem individuellen Weiterbildungsprogramm 
ergänzt bzw. kombiniert werden, z.B.: 

Gerontopsychiatrische Zusatzqualifikation (160 UE) 
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 Pflegegeld, Pflegesachleistungen 
 Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege 

 

 

   

Optional: Praktikum mit Schwerpunkt Palliative Care (4 Wochen) vor oder nach der Weiterbildung 

Abrechnung von Pflegeleistungen (80 UE) 
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Berufsbild  

Ziel ist, das größtmögliche Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten, z. B. bei alten Menschen oder 
bei Menschen mit einer unheilbaren Krankheit zu erreichen. 
 

Zu den Aufgaben gehören unter anderem: 

 Schmerzen und belastende Symptome erkennen 
 Lebensqualität erhalten und persönliche Lebensgestaltung begleiten 
 Ängste und Sorgen der Angehörigen kennen und mit ihnen umgehen  
 Eigene Bedürfnisse und Ängste erkennen und Maßnahmen zum richtigen Umgang anwenden 

(Psychohygiene) 
 

Freundliches Auftreten und Einfühlungsvermögen im Umgang mit älteren Menschen und ihren 
Angehörigen sowie Teamfähigkeit sind für diesen Beruf sehr wichtig. 
 

Einsatzmöglichkeiten 

Ihr erworbenes Wissen können Sie folgenden Bereichen anwenden: 
 

 im Krankenhaus 
 in AAPV-/SAPV-Teams 
 in stationärer oder ambulanter Pflege 
 im Hospizdienst 
 Freiberufliche Tätigkeiten 
 

Über die Qualifikation 

Diese Zusatzqualifikation orientiert sich an den Richtlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG) 
sowie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) und entspricht den gesetzlichen 
Anforderungen gemäß den Rahmenvereinbarungen nach § 39a SGB V und § 37b SGB V. 
 

Informationen zur Weiterbildung in Teilzeit (TZ) 

 Gesamtdauer von Theorie und Praxis verlängert sich 
 Anwesenheitspflicht: 6 Unterrichtseinheiten pro Tag (ca. 5 Zeitstunden)  
 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr oder 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
 

Wir beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch! 

Palliative Pflege  
gem.§39a SGB V und§37b SGB V 


